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Fördersteckbrief individueller Zugang 

Fördermittelgeber 
 

Land NRW, Europäischer Sozialfonds (ESF) 

Zielsetzung 
 

 Sicherung der Beschäftigungsfähigkeit 
 Weiterentwicklung beruflicher Kompetenzen 

über 
 kontinuierliche berufliche Weiterbildung 
 lebensbegleitendes Lernen  

Was wird gefördert 

 

Angebote im Bereich beruflicher Weiterbildung, z. B.  

 
 Kurse zur Erlangung beruflicher Sachkunde-/Befähigungs- 

Nachweise 

 Kurse zum Erwerb sozialer und methodischer Kompeten-
zen im Beruf/im Unternehmen (z.B. „Kommunikation im 

Unternehmen“, „Konfliktlösung im Betrieb“, „Moderation 
von Teamsitzungen“ usw.) 

 das Nachholen von Berufsabschlüssen 

 berufsbegleitende Studiengänge, die auf einen 
akademischen Abschluss zielen 

 Vorbereitungskurse für eine Externenprüfung 
 Vorbereitungskurse zum Abschluss in einem Fortbildungs-

beruf 
 Nachqualifizierungen im Rahmen eines Anerkennungsver-

fahrens 

 Förderung von Blended-Learning-Angeboten, E-Learning- 
Angeboten oder Webinar-Angeboten 

Förderberechtigte  
Personen 

 

 Beschäftigte und Selbständige mit Wohnsitz in NRW und 
einem zu versteuernden Jahreseinkommen von bis zu 

40.000 Euro bei Einzelveranlagung/80.000 Euro bei 
gemeinsamer Veranlagung 

 Berufsrückkehrende mit Wohnsitz in NRW 

 Förderung nur, wenn ein individueller beruflicher 
Zusammenhang besteht 

Förderkonditionen 
 

 Beschäftigte erhalten einen Zuschuss in Höhe von  
50 %  der Kurskosten (max. 500 €)  

 ein Bildungsscheck pro Kalenderjahr 

Kontakt 

 

https://www.regionalagentur-region-

koeln.de/foerderprogramme/fachkraeftesicherung/bildun
gsscheck-nrw/ 
https://www.weiterbildungsberatung.nrw/ 

beratungsstellensuche 

Der Bildungsscheck NRW wird über ausgewählte Beratungseinrichtungen in Nordrhein-Westfalen vergeben. 

https://www.weiterbildungsberatung.nrw/beratungsstellensuche
https://www.weiterbildungsberatung.nrw/beratungsstellensuche

